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• Der Grundsatz der Chancengleichheit und Nichtdiskriminierung, 

einschließlich der Zugänglichkeit für Menschen mit Behinderungen

• Der Grundsatz der Gleichstellung der Geschlechter 

• Der Grundsatz der nachhaltigen Entwicklung, einschließlich des 

Grundsatzes "Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen") (engl. 

Do not significant harm - DNSH)

Bereichsübergreifende Grundsätze



Die Einhaltung der Bereichsübergreifende: Grundsätze:

- wird bewertet,

- wirkt sich auf die Anzahl der erreichten Punkte

und damit auf die Auswahl des Projektes zur Förderung

aus.

Gewährleistung der Bereichsübergreifende Grundsätze

unterliegt der Kontrolle.

Bereichsübergreifende Grundsätze



Dieser Grundsatz setzt voraus, dass es für alle Menschen 

möglich ist, gerecht und uneingeschränkt an allen 

Lebensbereichen gleichberechtigt teilzunehmen.

Die Zugänglichkeit der Projektmaßnahmen für alle 

Interessierten muss gewährleistet werden.

Grundsatz der Chancengleichheit und Nichtdiskriminierung, einschließlich der 
Zugänglichkeit für Menschen mit Behinderungen



Grundsatz der Chancengleichheit und Nichtdiskriminierung, einschließlich der 
Zugänglichkeit für Menschen mit Behinderungen

Wichtig!

Bei der Planung der Maßnahmen ist die Art der 

Unterstützung an die individuellen Bedürfnisse und 

Möglichkeiten anpassen

(z. B. bei Bedarf den Gebärdensprachedolmetscher

einsetzen, die Veranstaltungen in barrierefreien

Gebäuden organisieren).



Grundsatz der Chancengleichheit und Nichtdiskriminierung, einschließlich der 
Zugänglichkeit für Menschen mit Behinderungen



Grundsatz der Chancengleichheit und Nichtdiskriminierung, einschließlich der 
Zugänglichkeit für Menschen mit Behinderungen

Wenn die Gewährleistung der Zugänglichkeit zusätzliche

Aufwendungen erfordert, es ist wichtig entsprechende

Mittel im Projektbudget einplanen.

Sollte die Finanzierung spezifischer, im Projektantrag im

Vorfeld nicht vorgesehener Dienstleistungen erforderlich

werden, 

--> Instrument der angemessenen Vorkehrungen (IAV).



Der Grundsatz der Gleichstellung der Geschlechter

• Beruht auf der Sicherstellung der Situation in der 

Frauen und Männern: 

• der gleiche gesellschaftliche Wert, 

• die gleichen Rechte und die gleichen Pflichten

zugeschrieben werden

• und in der sie den gleichen Zugang zu Ressourcen

(finanzielle Mittel, Entwicklungschancen) haben.



Der Grundsatz der Gleichstellung der Geschlechter

In der Etappe der Projektvorbereitung hat der 

Antragsteller: 

• Maßnahmen einzuplanen, die auf die diagnostizierten

Gleichstellungshindernisse reagieren

oder

• präventive Maßnahmen aufzuzeigen, wenn keine

Hindernisse diagnostiziert wurden. 



Der Grundsatz der Gleichstellung der Geschlechter

Eine Maßnahme zur Förderung der Gleichstellung 

der Geschlechter ist die Erstellung von Informations-

und Werbebotschaften auf der Grundlage

stereotypfreier Botschaften.



Der Grundsatz der nachhaltigen Entwicklung

Nachhaltige Entwicklung bedeutet, Bedürfnisse

der Gegenwart so zu befriedigen, dass die 

Möglichkeiten künftiger Generationen nicht 

eingeschränkt werden.



Grundsatz der „Vermeidung erheblicher
Beeinträchtigungen” (engl. Do no significant 
harm – DNSH) 

Neu in der Förderperiode 2021-2027 ist der 

Grundsatz der „Vermeidung erheblicher

Beeinträchtigungen” (engl. Do no significant 

harm – DNSH) der Umweltziele, der ein

Element des bereichsübergreifenden

Grundsatzes der nachhaltigen Entwicklung

darstellt.



Grundsatz der nachhaltigen Entwicklung
Beispiele für Maßnahmen:

• Minimierung der Menge an gedrucktem

Material 

• Bevorzugung der Verpflegung mit lokalen, 

saisonalen, Produkten

• womöglich Nutzung nachhaltiger

Verkehrsmittel (z. B. Zug statt Auto)



BEREICHSÜBERGREIFENDE GRUNDSÄTZE IM PROJEKTANTRAG



WIR LADEN SIE HERZLICH ZUR BERATUNG EIN!



• 7. März - Zgorzelec 

• 8. März – Bautzen

14. März – Żary

15. März - Görlitz



Gemeinsames Sekretariat PL-SN 

KONTAKT:

Ul. Św. Mikołaja 81

50-126 Wrocław

Tel. +48 71 75 80 980

kontakt@plsn.eu

http://www.plsn.eu

Zdjęcia w prezentacji ze strony:/ Bilder in der Präsentation von der Seite:
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